
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  
gem. § 34 Infektionsschutzgesetz (lfSG)  

 
Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt sorgfältig durch.  
 
In Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder befinden sich viele Menschen auf engem Raum. Daher 
können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. Um in  
Gemeinschaftseinrichtungen alle Kinder und das Personal vor ansteckenden Krankheiten zu  
schützen, sind im Infektionsschutzgesetz (IfSG) Regelungen benannt, die die Mitwirkung aller  
vorsieht.  
 
Dazu möchten wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.  
 
Aufklärung zur Vorbeugung von ansteckenden Krankheiten  
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 5 IfSG) verpflichtet,  
über allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. Dazu  
gehören:  

• das Einhalten allgemeiner Hygieneregeln, insbesondere regelmäßiges Händewaschen vor 
dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien,  

• ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind.  
 
Impfungen schützen auch vor Krankheiten, die durch allgemeine Hygienemaßnahmen allein nicht  
ausreichend verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken).  

• Bei Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung muss nachgewiesen werden, dass zuvor  
eine ärztliche Beratung über einen altersgemäßen Impfschutz entsprechend den 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission erfolgt ist. Das Fehlen eines solchen 
Nachweises muss die Kindertageseinrichtung dem zuständigen Gesundheitsamt mitteilen  
(§ 34 Abs. 10a IfSG).  

• Bei Erstaufnahme in eine Schule wird der Impfstatus durch das zuständige  
Gesundheitsamt bzw. durch vom Gesundheitsamt beauftragte Ärztinnen/Ärzte erhoben  
(§ 34 Abs. 11 IfSG).  

• Alle Kinder müssen einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder eine vorliegende 
Immunität gegen Masern aufweisen (§ 20 Abs. 8 IfSG). Wenn aus medizinischen Gründen 
nicht gegen Masern geimpft werden kann, muss ein entsprechendes ärztliches Attest 
vorgelegt werden.  

Bei weiteren Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder an Ihr 
Gesundheitsamt.  
 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten beim Vorliegen einer meldepflichtigen Krankheit  
Wenn Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder der Verdacht auf eine  
meldepflichtige Erkrankung besteht oder ein meldepflichtiger Erreger nachgewiesen wurde,  
informieren Sie bitte unverzüglich uns, die Gemeinschaftseinrichtung Ihres Kindes, darüber, 
welche Krankheit bei Ihrem Kind festgestellt bzw. welcher Erreger nachgewiesen wurde.  
Im Infektionsschutzgesetz (§34 Abs. 5 und Abs. 6 IfSG) ist die Mitteilungspflicht von:  

• Sorgeberechtigten an die Gemeinschaftseinrichtung und  

• anschließend von der Gemeinschaftseinrichtung an das Gesundheitsamt festgelegt.  
 
Somit tragen alle dazu bei, dass zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen  
gegen eine Weiterverbreitung der Krankheit ergriffen werden können.  
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an 
Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 


